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DER FOURIER f ^
Offizielles Organ des Schweizerischen Fourierverbandes und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Nachdruck sämtlicher Artikel nur mit Bewilligung der Redaktion Nutzauflage 9856 (WEMF 14. 11. 73)

Gersau, August 1976

Erscheint monatlich
49. Jahrgang Nr. 8

VON MONAT ZU MONAT

Die Vorschläge des Bundesrats
für einen zivilen Ersatzdienst

I.
Am 21. Juni 1976 hat der Bundesrat mit einer Botschaft an die Bundesversammlung
seine VorscMäge /«> c/nen zm'/e« £n«*fz<//enrt veröffentlicht. Dieser Beschlussfassung
sind innerhalb des Bundesrats verschiedene interne Aussprachen vorangegangen, in
welchen die Grundsatzfragen geklärt wurden, die sich mit der Schaffung eines zivilen
Ersatzdienstes stellen. Mit seiner Botschaft schlägt der Bundesrat den eidgenössischen
Räten die Einzelheiten der Vmz7>fc//cA««g rfer sog. 3/£«cAc»jm>/cr-Z/v/Z<Z/ewsf/wtt«if/V?
vor. In diesem Vorschlag liegt denn auch eine wichtige Etappe in der Lösung des

Dienst Verweigerungsproblems.

II.
Nach dem gültigen schweizerischen Verfassungsrecht »tt/ss die Wehrpflicht in der Form
der Dienstleistung in der Armee, also als A/// i fA' r /e« s î /s f/ / c A errfüllt werden — sub-
sidiär mit der Erfüllung der Pflicht zum Militärpflichtersatz. Eine Sonderregelung für
Dienstverweigerer gibt es nicht. Dienstverweigerer machen sich strafbar im Sinn des

Militärstrafgesetzes (Artikel 81).

Solange die heutige Verfassungsbestimmung des Artikels 18 in Kraft steht, ist eine

grundsätzliche Neuregelung des Dienstverweigererproblems nicht möglich. Die Behand-
lung dieser Frage musste sich deshalb bisher darauf beschränken, die strafrechtlichen
Folgen der Verurteilung von Dienstverweigerern nach Möglichkeit zu w/Wer/z. Dies
erfolgte nach dem Krieg in zwei Revisionen des Militärstrafgesetzes:

- einer Revision vom 21. Dezember 7950, welche Strafmilderungen für Dienstverwei-
gerer einführte, die reZ/g/öse« Gr«We« in schwerer Seelennot handelten.

- einer Revision vom 5. Oktober .7967, welche neben den religiösen auch die ef/vscLeu
Gründe als Strafmilderungsgründe anerkannt und gleichzeitig weitere Milderungen
im Strafvollzug einführte.

Bald zeigte es sich jedoch, dass auf dem Weg über die strafrechtlichen Erleichterungen
das Dienstverweigererproblem auf weite Sicht nicht gelöst werden konnte. Schon im
Winter 1969 / 70 wurde deshalb eine innerdepartementale Studiengruppe eingesetzt, die
den Auftrag hatte, Vorschläge für eine grundlegende Neuordnung des Problems auszu-
arbeiten. Diese Studiengruppe wurde im folgenden Jahr zu einem interdépartementale!!
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